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RS OGH 1994/5/3 1Ob537/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.05.1994

Norm

ABGB §471 I

ABGB §1029 B4

Rechtssatz

Ist dem Werkunternehmer bekannt, daß der Besteller nicht auch Eigentümer ist, darf dessen Zustimmung zum

Abschluß des Werkvertrags als mutmaßlichen Willen eines redlichen Eigentümers und dessen Bereitschaft, die

Ausübung des Zurückbehaltungsrechtes des Werkunternehmers gegen den Besteller auch gegen ihn hinzunehmen,

deuten.
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